
 
Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
Synopse: AÜG (aktuelle Fassung) – Gesetzentwurf vom 15.12.2010  
mit den Änderungen nach dem Änderungsantrag vom 15.03.2011. 
 

AÜG gestrichen AÜG-Gesetzentwurf eingefügt 
§ 1 Erlaubnispflicht 
(1) Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Entleihern) 
Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) gewerbsmäßig zur 
Arbeitsleistung überlassen wollen, bedürfen der Erlaubnis. Die 
Abordnung von Arbeitnehmern zu einer zur Herstellung eines 
Werkes gebildeten Arbeitsgemeinschaft ist keine 
Arbeitnehmerüberlassung, wenn der Arbeitgeber Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft ist, für alle Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft Tarifverträge desselben Wirtschaftszweiges 
gelten und alle Mitglieder auf Grund des 
Arbeitsgemeinschaftsvertrages zur selbständigen Erbringung von 
Vertragsleistungen verpflichtet sind. Für einen Arbeitgeber mit 
Geschäftssitz in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes ist die Abordnung von Arbeitnehmern zu einer 
zur Herstellung eines Werkes gebildeten Arbeitsgemeinschaft 
auch dann keine Arbeitnehmerüberlassung, wenn für ihn 
deutsche Tarifverträge desselben Wirtschaftszweiges wie für die 
anderen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft nicht gelten, er aber 
die übrigen Voraussetzungen des Satzes 2 erfüllt. 
 
(2) Werden Arbeitnehmer Dritten zur Arbeitsleistung überlassen 
und übernimmt der Überlassende nicht die üblichen 
Arbeitgeberpflichten oder das Arbeitgeberrisiko (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3), so wird vermutet, dass der Überlassende Arbeitsvermittlung 
betreibt. 
(3) Dieses Gesetz ist mit Ausnahme des § 1b Satz 1, des § 16 
Abs. 1 Nr. 1b und Abs. 2 bis 5 sowie der §§ 17 und 18 nicht 

§ 1 Erlaubnispflicht 
(1) Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Entleihern) Arbeitnehmer 
(Leiharbeitnehmer) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zur 
Arbeitsleistung überlassen wollen, bedürfen der Erlaubnis. Die 
Überlassung von Arbeitnehmern an Entleiher erfolgt 
vorübergehend. Die Abordnung von Arbeitnehmern zu einer zur 
Herstellung eines Werkes gebildeten Arbeitsgemeinschaft ist keine 
Arbeitnehmerüberlassung, wenn der Arbeitgeber Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft ist, für alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
Tarifverträge desselben Wirtschaftszweiges gelten und alle 
Mitglieder auf Grund des Arbeitsgemeinschaftsvertrages zur 
selbständigen Erbringung von Vertragsleistungen verpflichtet sind. 
Für einen Arbeitgeber mit Geschäftssitz in einem anderen 
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes ist die 
Abordnung von Arbeitnehmern zu einer zur Herstellung eines 
Werkes gebildeten Arbeitsgemeinschaft auch dann keine 
Arbeitnehmerüberlassung, wenn für ihn deutsche Tarifverträge 
desselben Wirtschaftszweiges wie für die anderen Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft nicht gelten, er aber die übrigen 
Voraussetzungen des Satzes 2 erfüllt. 
(2) Werden Arbeitnehmer Dritten zur Arbeitsleistung überlassen 
und übernimmt der Überlassende nicht die üblichen 
Arbeitgeberpflichten oder das Arbeitgeberrisiko (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 
bis 3), so wird vermutet, dass der Überlassende Arbeitsvermittlung 
betreibt. 
(3) Dieses Gesetz ist mit Ausnahme des § 1b Satz 1, des § 16  
Abs. 1 Nr. 1b und Abs. 2 bis 5 sowie der §§ 17 und 18 nicht 
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anzuwenden auf die Arbeitnehmerüberlassung 
1. 
zwischen Arbeitgebern desselben Wirtschaftszweiges zur 
Vermeidung von Kurzarbeit oder Entlassungen, wenn ein 
für den Entleiher und Verleiher geltender Tarifvertrag dies 
vorsieht, 
2. 
zwischen Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des 
Aktiengesetzes, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit 
vorübergehend nicht bei seinem Arbeitgeber leistet, oder 
 
 
 
 
 
3. 
in das Ausland, wenn der Leiharbeitnehmer in ein auf der 
Grundlage zwischenstaatlicher Vereinbarungen 
begründetes deutsch-ausländisches Gemeinschaftsunternehmen 
verliehen wird, an dem der Verleiher beteiligt ist. 
 
§ 1a Anzeige der Überlassung 
(1) Keiner Erlaubnis bedarf ein Arbeitgeber mit weniger als 50 
Beschäftigten, der zur Vermeidung von Kurzarbeit oder 
Entlassungen an einen Arbeitgeber einen Arbeitnehmer bis zur 
Dauer von zwölf Monaten überlässt, wenn er die Überlassung 
vorher schriftlich der Bundesagentur für Arbeit angezeigt hat. 
 

anzuwenden auf die Arbeitnehmerüberlassung 
1. 
zwischen Arbeitgebern desselben Wirtschaftszweiges zur 
Vermeidung von Kurzarbeit oder Entlassungen, wenn ein für den 
Entleiher und Verleiher geltender Tarifvertrag dies vorsieht, 
 
2. 
zwischen Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des 
Aktiengesetzes, wenn der Arbeitnehmer nicht zum Zweck 
der Überlassung eingestellt und beschäftigt wird, 
2a. 
zwischen Arbeitgebern, wenn die Überlassung nur 
gelegentlich erfolgt und der Arbeitnehmer nicht zum 
Zweck der Überlassung eingestellt und beschäftigt 
wird, oder 
3. 
in das Ausland, wenn der Leiharbeitnehmer in ein auf der 
Grundlage zwischenstaatlicher Vereinbarungen begründetes 
deutsch-ausländisches Gemeinschaftsunternehmen verliehen wird, 
an dem der Verleiher beteiligt ist. 
 
§ 1a Anzeige der Überlassung 
(1) Keiner Erlaubnis bedarf ein Arbeitgeber mit weniger als 50 
Beschäftigten, der zur Vermeidung von Kurzarbeit oder 
Entlassungen an einen Arbeitgeber einen Arbeitnehmer, der 
nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt und beschäftigt 
wird, bis zur Dauer von zwölf Monaten überlässt, wenn er die 
Überlassung vorher schriftlich der Bundesagentur für Arbeit 
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(2) In der Anzeige sind anzugeben 
1. 
Vor- und Familiennamen, Wohnort und Wohnung, Tag und 
Ort der Geburt des Leiharbeitnehmers, 
2. 
Art der vom Leiharbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit und 
etwaige Pflicht zur auswärtigen Leistung, 
3. 
Beginn und Dauer der Überlassung, 
4. 
Firma und Anschrift des Entleihers. 
 
§ 1b Einschränkungen im Baugewerbe 
Gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung in Betriebe des 
Baugewerbes für Arbeiten, die üblicherweise von Arbeitern 
verrichtet werden, ist unzulässig. Sie ist gestattet 
a) 
zwischen Betrieben des Baugewerbes und anderen 
Betrieben, wenn diese Betriebe erfassende, für 
allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge dies 
bestimmen, 
b) 
zwischen Betrieben des Baugewerbes, wenn der verleihende 
Betrieb nachweislich seit mindestens drei Jahren von denselben 
Rahmen- und Sozialkassentarifverträgen oder von deren 
Allgemeinverbindlichkeit erfasst wird. 
Abweichend von Satz 2 ist für Betriebe des Baugewerbes mit 

angezeigt hat. 
(2) In der Anzeige sind anzugeben 
1. 
Vor- und Familiennamen, Wohnort und Wohnung, Tag und 
Ort der Geburt des Leiharbeitnehmers, 
2. 
Art der vom Leiharbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit und 
etwaige Pflicht zur auswärtigen Leistung, 
3. 
Beginn und Dauer der Überlassung, 
4. 
Firma und Anschrift des Entleihers. 
 
§ 1b Einschränkungen im Baugewerbe 
Arbeitnehmerüberlassung nach § 1 in Betriebe des Baugewerbes 
für Arbeiten, die üblicherweise von Arbeitern verrichtet werden, ist 
unzulässig. Sie ist gestattet 
a) 
zwischen Betrieben des Baugewerbes und anderen 
Betrieben, wenn diese Betriebe erfassende, für 
allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge dies 
bestimmen, 
b) 
zwischen Betrieben des Baugewerbes, wenn der verleihende 
Betrieb nachweislich seit mindestens drei Jahren von denselben 
Rahmen- und Sozialkassentarifverträgen oder von deren 
Allgemeinverbindlichkeit erfasst wird. 
Abweichend von Satz 2 ist für Betriebe des Baugewerbes mit 
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Geschäftssitz in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung 
auch gestattet, wenn die ausländischen Betriebe nicht von 
deutschen Rahmen- und Sozialkassentarifverträgen oder für 
allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen erfasst werden, sie 
aber nachweislich seit mindestens drei Jahren überwiegend 
Tätigkeiten ausüben, die unter den Geltungsbereich derselben 
Rahmen- und Sozialkassentarifverträge fallen, von denen der 
Betrieb des Entleihers erfasst wird. 

Geschäftssitz in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraumes gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlassung 
auch gestattet, wenn die ausländischen Betriebe nicht von 
deutschen Rahmen- und Sozialkassentarifverträgen oder für 
allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen erfasst werden, sie 
aber nachweislich seit mindestens drei Jahren überwiegend 
Tätigkeiten ausüben, die unter den Geltungsbereich derselben 
Rahmen- und Sozialkassentarifverträge fallen, von denen der 
Betrieb des Entleihers erfasst wird. 

[…] […] 
 
§ 3 Versagung 
(1) Die Erlaubnis oder ihre Verlängerung ist zu versagen, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller 
1. 
die für die Ausübung der Tätigkeit nach § 1 erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzt, insbesondere weil er die 
Vorschriften des Sozialversicherungsrechts, über die 
Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer, über die 
Arbeitsvermittlung, über die Anwerbung im Ausland oder 
über die Ausländerbeschäftigung, die Vorschriften des 
Arbeitsschutzrechts oder die arbeitsrechtlichen Pflichten 
nicht einhält; 
2. 
nach der Gestaltung seiner Betriebsorganisation nicht in der Lage 
ist, die üblichen Arbeitgeberpflichten ordnungsgemäß zu erfüllen; 
3. 
dem Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung an 

 
§ 3 Versagung 
(1) Die Erlaubnis oder ihre Verlängerung ist zu versagen, wenn 
Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller 
1. 
die für die Ausübung der Tätigkeit nach § 1 erforderliche 
Zuverlässigkeit nicht besitzt, insbesondere weil er die 
Vorschriften des Sozialversicherungsrechts, über die 
Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer, über die 
Arbeitsvermittlung, über die Anwerbung im Ausland oder 
über die Ausländerbeschäftigung, die Vorschriften des 
Arbeitsschutzrechts oder die arbeitsrechtlichen Pflichten 
nicht einhält; 
2. 
nach der Gestaltung seiner Betriebsorganisation nicht in der Lage 
ist, die üblichen Arbeitgeberpflichten ordnungsgemäß zu erfüllen; 
3. 
dem Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung 
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einen Entleiher die im Betrieb dieses Entleihers für 
einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers 
geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen 
einschließlich des Arbeitsentgelts nicht gewährt, es 
sei denn, der Verleiher gewährt dem zuvor 
arbeitslosen Leiharbeitnehmer für die Überlassung an 
einen Entleiher für die Dauer von insgesamt 
höchstens sechs Wochen mindestens ein 
Nettoarbeitsentgelt in Höhe des Betrages, den der 
Leiharbeitnehmer zuletzt als Arbeitslosengeld erhalten 
hat; Letzteres gilt nicht, wenn mit demselben Verleiher 
bereits ein Leiharbeitsverhältnis bestanden hat. Ein 
Tarifvertrag kann abweichende Regelungen zulassen. 
Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages 
können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen 
Regelungen vereinbaren. 
(2) Die Erlaubnis oder ihre Verlängerung ist ferner zu versagen, 
wenn für die Ausübung der Tätigkeit nach § 1 Betriebe, 
Betriebsteile oder Nebenbetriebe vorgesehen sind, die nicht in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum liegen. 
(3) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn der Antragsteller 
nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist 
oder wenn eine Gesellschaft oder juristische Person den Antrag 
stellt, die entweder nicht nach deutschem Recht gegründet ist 
oder die weder ihren satzungsmäßigen Sitz noch ihre 

an einen Entleiher die im Betrieb dieses Entleihers 
für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers 
geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen 
einschließlich des Arbeitsentgelts nicht gewährt. Ein 
Tarifvertrag kann abweichende Regelungen zulassen, 
soweit er nicht die in einer Rechtsverordnung nach § 
3a Absatz 2 festgesetzten Mindeststundenentgelte 
unterschreitet. Im Geltungsbereich eines solchen 
Tarifvertrages können nicht tarifgebundene 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der 
tariflichen Regelungen vereinbaren. Eine abweichende 
tarifliche Regelung gilt nicht für Leiharbeitnehmer, die 
in den letzten sechs Monaten vor der Überlassung an 
den Entleiher aus einem Arbeitsverhältnis bei diesem 
oder einem Arbeitgeber, der mit dem Entleiher einen 
Konzern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes bildet, 
ausgeschieden sind. 
(2) Die Erlaubnis oder ihre Verlängerung ist ferner zu versagen, 
wenn für die Ausübung der Tätigkeit nach § 1 Betriebe, 
Betriebsteile oder Nebenbetriebe vorgesehen sind, die nicht in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum liegen. 
(3) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn der Antragsteller 
nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist 
oder wenn eine Gesellschaft oder juristische Person den Antrag 
stellt, die entweder nicht nach deutschem Recht gegründet ist 
oder die weder ihren satzungsmäßigen Sitz noch ihre 
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Hauptverwaltung noch ihre Hauptniederlassung im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat. 
(4) Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erhalten 
die Erlaubnis unter den gleichen Voraussetzungen wie deutsche 
Staatsangehörige. Den Staatsangehörigen dieser Staaten stehen 
gleich Gesellschaften und juristische Personen, die nach den 
Rechtsvorschriften dieser Staaten gegründet sind und ihren 
satzungsgemäßen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre 
Hauptniederlassung innerhalb dieser Staaten haben. Soweit 
diese Gesellschaften oder juristische Personen zwar ihren 
satzungsmäßigen Sitz, jedoch weder ihre Hauptverwaltung noch 
ihre Hauptniederlassung innerhalb dieser Staaten haben, gilt Satz 
2 nur, wenn ihre Tätigkeit in tatsächlicher und dauerhafter 
Verbindung mit der Wirtschaft eines Mitgliedstaates oder eines 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum steht. 
(5) Staatsangehörige anderer als der in Absatz 4 genannten 
Staaten, die sich aufgrund eines internationalen Abkommens im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes niederlassen und hierbei sowie 
bei ihrer Geschäftstätigkeit nicht weniger günstig behandelt 
werden dürfen als deutsche Staatsangehörige, erhalten die 
Erlaubnis unter den gleichen Voraussetzungen wie deutsche 
Staatsangehörige. Den Staatsangehörigen nach Satz 1 stehen 
gleich Gesellschaften, die nach den Rechtsvorschriften des 
anderen Staates gegründet sind. 

Hauptverwaltung noch ihre Hauptniederlassung im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat. 
(4) Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erhalten 
die Erlaubnis unter den gleichen Voraussetzungen wie deutsche 
Staatsangehörige. Den Staatsangehörigen dieser Staaten stehen 
gleich Gesellschaften und juristische Personen, die nach den 
Rechtsvorschriften dieser Staaten gegründet sind und ihren 
satzungsgemäßen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre 
Hauptniederlassung innerhalb dieser Staaten haben. Soweit 
diese Gesellschaften oder juristische Personen zwar ihren 
satzungsmäßigen Sitz, jedoch weder ihre Hauptverwaltung noch 
ihre Hauptniederlassung innerhalb dieser Staaten haben, gilt Satz 
2 nur, wenn ihre Tätigkeit in tatsächlicher und dauerhafter 
Verbindung mit der Wirtschaft eines Mitgliedstaates oder eines 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum steht. 
(5) Staatsangehörige anderer als der in Absatz 4 genannten 
Staaten, die sich aufgrund eines internationalen Abkommens im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes niederlassen und hierbei sowie 
bei ihrer Geschäftstätigkeit nicht weniger günstig behandelt 
werden dürfen als deutsche Staatsangehörige, erhalten die 
Erlaubnis unter den gleichen Voraussetzungen wie deutsche 
Staatsangehörige. Den Staatsangehörigen nach Satz 1 stehen 
gleich Gesellschaften, die nach den Rechtsvorschriften des 
anderen Staates gegründet sind. 

 § 3a Lohnuntergrenze 
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(1) Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern, 
die zumindest auch für ihre jeweiligen in der 
Arbeitnehmerüberlassung tätigen Mitglieder zuständig sind 
(vorschlagsberechtigte Tarifvertragsparteien) und 
bundesweit tarifliche Mindeststundenentgelte im Bereich der 
Arbeitnehmerüberlassung miteinander vereinbart haben, 
können dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
gemeinsam vorschlagen, diese als Lohnuntergrenze in einer 
Rechtsverordnung verbindlich festzusetzen; die 
Mindeststundenentgelte können nach dem jeweiligen 
Beschäftigungsort differenzieren. Der Vorschlag muss für 
Verleihzeiten und verleihfreie Zeiten einheitliche 
Mindeststundenentgelte sowie eine Laufzeit enthalten. Der 
Vorschlag ist schriftlich zu begründen. 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann in 
einer Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
bestimmen, dass die vorgeschlagenen tariflichen 
Mindeststundenentgelte nach Absatz 1 als verbindliche 
Lohnuntergrenze auf alle in den Geltungsbereich der 
Verordnung fallenden Arbeitgeber sowie Leiharbeitnehmer 
Anwendung findet. Der Verordnungsgeber kann den Vorschlag nur 
inhaltlich unverändert in die Rechtsverordnung übernehmen. 
(3) Bei der Entscheidung nach Absatz 2 findet § 5 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 des Tarifvertragsgesetzes entsprechend 
Anwendung. Der Verordnungsgeber hat bei seiner 
Entscheidung nach Absatz 2 im Rahmen einer Gesamtabwägung 
neben den Zielen dieses Gesetzes zu prüfen, ob eine 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 insbesondere geeignet ist, die 
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finanzielle Stabilität der sozialen Sicherungssysteme zu 
gewährleisten. Der Verordnungsgeber hat zu berücksichtigen die 
bestehenden bundesweiten Tarifverträge in der Arbeitnehmer-
überlassung und die Repräsentativität der vorschlagenden 
Tarifvertragsparteien. 
(4) Liegen mehrere Vorschläge nach Absatz 1 vor, hat der 
Verordnungsgeber bei seiner Entscheidung nach Absatz 2 
im Rahmen der nach Absatz 3 erforderlichen 
Gesamtabwägung die Repräsentativität der vorschlagenden 
Tarifvertragsparteien besonders zu berücksichtigen. Bei der 
Feststellung der Repräsentativität ist vorrangig abzustellen 
auf die Zahl der jeweils in den Geltungsbereich einer 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 fallenden Arbeitnehmer, 
die bei Mitgliedern der vorschlagenden Arbeitgebervereinigung 
beschäftigt sind; die Zahl der jeweils in den Geltungsbereich einer 
Rechtsverordnung nach Absatz 2 fallenden Mitglieder der 
vorschlagenden Gewerkschaften. 
(5) Vor Erlass ist ein Entwurf der Rechtsverordnung im 
Bundesanzeiger bekanntzumachen. Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales gibt Verleihern und Leiharbeitnehmern 
sowie den Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern, 
die im Geltungsbereich der Rechtsverordnung zumindest teilweise 
tarifzuständig sind, Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme 
innerhalb von drei Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung des 
Entwurfs der Rechtsverordnung im Bundesanzeiger. Nach Ablauf 
der Stellungnahmefrist wird der in § 5 Absatz 1 Satz 1 des 
Tarifvertragsgesetzes genannte Ausschuss mit dem Vorschlag 
befasst. 
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(6) Nach Absatz 1 vorschlagsberechtigte 
Tarifvertragsparteien können gemeinsam die Änderung 
einer nach Absatz 2 erlassenen Rechtsverordnung 
vorschlagen. Die Absätze 1 bis 5 finden entsprechend 
Anwendung. 

[…] […] 
 
§ 9 Unwirksamkeit 
Unwirksam sind: 
1. 
Verträge zwischen Verleihern und Entleihern sowie 
zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmern, wenn der 
Verleiher nicht die nach § 1 erforderliche Erlaubnis hat, 
2. 
Vereinbarungen, die für den Leiharbeitnehmer für die Zeit 
der Überlassung an einen Entleiher schlechtere als die im 
Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren 
Arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen 
Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts 
vorsehen, es sei denn, der Verleiher gewährt dem zuvor 
arbeitslosen Leiharbeitnehmer für die Überlassung an einen 
Entleiher für die Dauer von insgesamt höchstens sechs Wochen 
mindestens ein Nettoarbeitsentgelt in Höhe des Betrages, den der 
Leiharbeitnehmer zuletzt als Arbeitslosengeld erhalten hat; 
Letzteres gilt nicht, wenn mit demselben Verleiher bereits ein 
Leiharbeitsverhältnis bestanden hat; ein Tarifvertrag kann 
abweichende Regelungen zulassen; im Geltungsbereich eines 
solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber 

 
§ 9 Unwirksamkeit 
Unwirksam sind: 
1. 
Verträge zwischen Verleihern und Entleihern sowie 
zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmern, wenn der 
Verleiher nicht die nach § 1 erforderliche Erlaubnis hat, 
2. 
Vereinbarungen, die für den Leiharbeitnehmer für 
die Zeit der Überlassung an einen Entleiher 
schlechtere als die im Betrieb des Entleihers für einen 
vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers geltenden 
wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts vorsehen; ein Tarifvertrag kann abweichende 
Regelungen zulassen, soweit er nicht die in einer 
Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 festgesetzten 
Mindeststundenentgelte unterschreitet; im Geltungsbereich eines 
solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen 
vereinbaren; eine abweichende tarifliche Regelung gilt nicht für 
Leiharbeitnehmer, die in den letzten sechs Monaten vor der 
Überlassung an den Entleiher aus einem Arbeitsverhältnis bei 
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und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen 
vereinbaren, 
 
 
 
 
 
3. 
Vereinbarungen, die dem Entleiher untersagen, den 
Leiharbeitnehmer zu einem Zeitpunkt einzustellen, in dem 
dessen Arbeitsverhältnis zum Verleiher nicht mehr besteht; 
dies schließt die Vereinbarung einer angemessenen 
Vergütung zwischen Verleiher und Entleiher für die nach 
vorangegangenem Verleih oder mittels vorangegangenem 
Verleih erfolgte Vermittlung nicht aus, 
4. 
Vereinbarungen, die dem Leiharbeitnehmer untersagen, 
mit dem Entleiher zu einem Zeitpunkt, in dem das 
Arbeitsverhältnis zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer nicht 
mehr besteht, ein Arbeitsverhältnis einzugehen. 
 
 
 
 
 
 
 

diesem oder einem Arbeitgeber, der mit dem Entleiher einen 
Konzern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes bildet, 
ausgeschieden sind, 
2a. 
Vereinbarungen, die den Zugang des Leiharbeitnehmers zu den 
Gemeinschaftseinrichtungen oder -diensten im Unternehmen des 
Entleihers entgegen § 13b beschränken, 
3. 
Vereinbarungen, die dem Entleiher untersagen, den 
Leiharbeitnehmer zu einem Zeitpunkt einzustellen, in dem 
dessen Arbeitsverhältnis zum Verleiher nicht mehr besteht; 
dies schließt die Vereinbarung einer angemessenen 
Vergütung zwischen Verleiher und Entleiher für die nach 
vorangegangenem Verleih oder mittels vorangegangenem 
Verleih erfolgte Vermittlung nicht aus, 
4. 
Vereinbarungen, die dem Leiharbeitnehmer untersagen, 
mit dem Entleiher zu einem Zeitpunkt, in dem das 
Arbeitsverhältnis zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer nicht 
mehr besteht, ein Arbeitsverhältnis einzugehen, 
5. 
Vereinbarungen, nach denen der Leiharbeitnehmer eine 
Vermittlungsvergütung an den Verleiher zu zahlen hat. 
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wenn der Leiharbeitnehmer den Grund der Unwirksamkeit 
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§ 10 Rechtsfolgen bei Unwirksamkeit 
 
(1) Ist der Vertrag zwischen einem Verleiher und einem 
Leiharbeitnehmer nach § 9 Nr. 1 unwirksam, so gilt ein 
Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer zu 
dem zwischen dem Entleiher und dem Verleiher für den Beginn 
der Tätigkeit vorgesehenen Zeitpunkt als zustande gekommen; tritt 
die Unwirksamkeit erst nach Aufnahme der Tätigkeit beim 
Entleiher ein, so gilt das Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und 
Leiharbeitnehmer mit dem Eintritt der Unwirksamkeit als zustande 
gekommen. Das Arbeitsverhältnis nach Satz 1 gilt als befristet, 
wenn die Tätigkeit des Leiharbeitnehmers bei dem Entleiher nur 
befristet vorgesehen war und ein die Befristung des 
Arbeitsverhältnisses sachlich rechtfertigender Grund vorliegt. Für 
das Arbeitsverhältnis nach Satz 1 gilt die zwischen dem Verleiher 
und dem Entleiher vorgesehene Arbeitszeit als vereinbart. Im 
übrigen bestimmen sich Inhalt und Dauer dieses 
Arbeitsverhältnisses nach den für den Betrieb des Entleihers 
geltenden Vorschriften und sonstigen Regelungen; sind solche 
nicht vorhanden, gelten diejenigen vergleichbarer Betriebe. Der 
Leiharbeitnehmer hat gegen den Entleiher mindestens Anspruch 
auf das mit dem Verleiher vereinbarte Arbeitsentgelt. 
(2) Der Leiharbeitnehmer kann im Fall der Unwirksamkeit seines 
Vertrags mit dem Verleiher nach § 9 Nr. 1 von diesem Ersatz des 
Schadens verlangen, den er dadurch erleidet, dass er auf die 
Gültigkeit des Vertrags vertraut. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 

 
§ 10 Rechtsfolgen bei Unwirksamkeit, Pflichten des 
Arbeitgebers zur Gewährung von Arbeitsbedingungen 
(1) Ist der Vertrag zwischen einem Verleiher und einem 
Leiharbeitnehmer nach § 9 Nr. 1 unwirksam, so gilt ein 
Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer zu 
dem zwischen dem Entleiher und dem Verleiher für den Beginn 
der Tätigkeit vorgesehenen Zeitpunkt als zustande gekommen; 
tritt die Unwirksamkeit erst nach Aufnahme der Tätigkeit beim 
Entleiher ein, so gilt das Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und 
Leiharbeitnehmer mit dem Eintritt der Unwirksamkeit als zustande 
gekommen. Das Arbeitsverhältnis nach Satz 1 gilt als befristet, 
wenn die Tätigkeit des Leiharbeitnehmers bei dem Entleiher nur 
befristet vorgesehen war und ein die Befristung des 
Arbeitsverhältnisses sachlich rechtfertigender Grund vorliegt. Für 
das Arbeitsverhältnis nach Satz 1 gilt die zwischen dem Verleiher 
und dem Entleiher vorgesehene Arbeitszeit als vereinbart. Im 
übrigen bestimmen sich Inhalt und Dauer dieses 
Arbeitsverhältnisses nach den für den Betrieb des Entleihers 
geltenden Vorschriften und sonstigen Regelungen; sind solche 
nicht vorhanden, gelten diejenigen vergleichbarer Betriebe. Der 
Leiharbeitnehmer hat gegen den Entleiher mindestens Anspruch 
auf das mit dem Verleiher vereinbarte Arbeitsentgelt. 
(2) Der Leiharbeitnehmer kann im Fall der Unwirksamkeit seines 
Vertrags mit dem Verleiher nach § 9 Nr. 1 von diesem Ersatz des 
Schadens verlangen, den er dadurch erleidet, dass er auf die 
Gültigkeit des Vertrags vertraut. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, 
wenn der Leiharbeitnehmer den Grund der Unwirksamkeit 
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kannte. 
(3) Zahlt der Verleiher das vereinbarte Arbeitsentgelt oder Teile 
des Arbeitsentgelts an den Leiharbeitnehmer, obwohl der Vertrag 
nach § 9 Nr. 1 unwirksam ist, so hat er auch sonstige Teile des 
Arbeitsentgelts, die bei einem wirksamen Arbeitsvertrag für den 
Leiharbeitnehmer an einen anderen zu zahlen wären, an den 
anderen zu zahlen. Hinsichtlich dieser Zahlungspflicht gilt der 
Verleiher neben dem Entleiher als Arbeitgeber; beide haften 
insoweit als Gesamtschuldner. 
(4) Der Leiharbeitnehmer kann im Falle der Unwirksamkeit 
der Vereinbarung mit dem Verleiher nach § 9 Nr. 2 von 
diesem die Gewährung der im Betrieb des Entleihers für 
einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers geltenden 
wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kannte. 
(3) Zahlt der Verleiher das vereinbarte Arbeitsentgelt oder Teile 
des Arbeitsentgelts an den Leiharbeitnehmer, obwohl der Vertrag 
nach § 9 Nr. 1 unwirksam ist, so hat er auch sonstige Teile des 
Arbeitsentgelts, die bei einem wirksamen Arbeitsvertrag für den 
Leiharbeitnehmer an einen anderen zu zahlen wären, an den 
anderen zu zahlen. Hinsichtlich dieser Zahlungspflicht gilt der 
Verleiher neben dem Entleiher als Arbeitgeber; beide haften 
insoweit als Gesamtschuldner. 
(4) Der Verleiher ist verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer für 
die Zeit der Überlassung an den Entleiher die im Betrieb des 
Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des 
Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen 
einschließlich des Arbeitsentgelts zu gewähren. Soweit ein 
auf das Arbeitsverhältnis anzuwendender Tarifvertrag 
abweichende Regelungen trifft (§ 3 Absatz 1 Nummer 3, § 9 
Nummer 2) hat der Verleiher dem Leiharbeitnehmer die nach 
diesem Tarifvertrag geschuldeten Arbeitsbedingungen zu 
gewähren. Soweit ein solcher Tarifvertrag die in einer 
Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 festgesetzten 
Mindeststundenentgelte unterschreitet, hat der Verleiher 
dem Leiharbeitnehmer für jede Arbeitsstunde das im Betrieb 
des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des 
Entleihers für eine Arbeitsstunde zu zahlende Arbeitsentgelt 
zu gewähren. Im Falle der Unwirksamkeit der Vereinbarung 
zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer nach § 9 Nummer 
2 hat der Verleiher dem Leiharbeitnehmer die im Betrieb des 
Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des 
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(5) (weggefallen) 
 
 
 
(…) 

Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen 
einschließlich des Arbeitsentgelts zu gewähren. 
(5) Der Verleiher ist verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer 
mindestens das in einer Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 
2 für die Zeit der Überlassung und für Zeiten ohne 
Überlassung festgesetzte Mindeststundenentgelt zu zahlen. 
(…) 
 

 
§ 12 Rechtsbeziehungen zwischen Verleiher  
und Entleiher 
(1) Der Vertrag zwischen dem Verleiher und dem Entleiher bedarf 
der Schriftform. In der Urkunde hat der Verleiher zu erklären, ob 
er die Erlaubnis nach § 1 besitzt. Der Entleiher hat in der Urkunde 
anzugeben, welche besonderen Merkmale die für den 
Leiharbeitnehmer vorgesehene Tätigkeit hat und welche 
berufliche Qualifikation dafür erforderlich ist sowie welche im 
Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des 
Entleihers wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts gelten; Letzteres gilt nicht, soweit die 
Voraussetzungen einer der beiden in § 3 Abs. 1 Nr. 3 und § 9 
Nr. 2 genannten Ausnahmen vorliegen. 
(2) Der Verleiher hat den Entleiher unverzüglich über den 
Zeitpunkt des Wegfalls der Erlaubnis zu unterrichten. In den 
Fällen der Nichtverlängerung (§ 2 Abs. 4 Satz 3), der Rücknahme 
(§ 4) oder des Widerrufs (§ 5) hat er ihn ferner auf das 
voraussichtliche Ende der Abwicklung (§ 2 Abs. 4 Satz 4) und die 

 
§ 12 Rechtsbeziehungen zwischen Verleiher 
und Entleiher 
(1) Der Vertrag zwischen dem Verleiher und dem Entleiher bedarf 
der Schriftform. In der Urkunde hat der Verleiher zu erklären, ob 
er die Erlaubnis nach § 1 besitzt. Der Entleiher hat in der Urkunde 
anzugeben, welche besonderen Merkmale die für den 
Leiharbeitnehmer vorgesehene Tätigkeit hat und welche 
berufliche Qualifikation dafür erforderlich ist sowie welche im 
Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des 
Entleihers wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts gelten; Letzteres gilt nicht, soweit die 
Voraussetzungen der in § 3 Abs. 1 Nr. 3 und § 9 Nr. 2 genannten 
Ausnahme vorliegen. 
(2) Der Verleiher hat den Entleiher unverzüglich über den 
Zeitpunkt des Wegfalls der Erlaubnis zu unterrichten. In den 
Fällen der Nichtverlängerung (§ 2 Abs. 4 Satz 3), der Rücknahme 
(§ 4) oder des Widerrufs (§ 5) hat er ihn ferner auf das 
voraussichtliche Ende der Abwicklung (§ 2 Abs. 4 Satz 4) und die 
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gesetzliche Abwicklungsfrist (§ 2 Abs. 4 Satz 4 letzter Halbsatz) 
hinzuweisen. 
(3) (weggefallen) 
 

gesetzliche Abwicklungsfrist (§ 2 Abs. 4 Satz 4 letzter Halbsatz) 
hinzuweisen. 
(3) (weggefallen) 
 

 
§ 13 Auskunftsanspruch des Leiharbeitnehmers 
Der Leiharbeitnehmer kann im Falle der Überlassung von seinem 
Entleiher Auskunft über die im Betrieb des Entleihers für einen 
vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers geltenden 
wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts verlangen; dies gilt nicht, soweit die 
Voraussetzungen einer der beiden in § 3 Abs. 1 Nr. 3 und § 9 
Nr. 2 genannten Ausnahmen vorliegen. 
 
 

 
§ 13 Auskunftsanspruch des Leiharbeitnehmers 
Der Leiharbeitnehmer kann im Falle der Überlassung von seinem 
Entleiher Auskunft über die im Betrieb des Entleihers für einen 
vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers geltenden 
wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts verlangen; dies gilt nicht, soweit die 
Voraussetzungen der in § 3 Abs. 1 Nr. 3 und § 9 Nr. 2 genannten 
Ausnahme vorliegen. 
 
§ 13a Informationspflicht des Entleihers über freie 
Arbeitsplätze 
Der Entleiher hat den Leiharbeitnehmer über Arbeitsplätze des 
Entleihers, die besetzt werden sollen, zu informieren.  
Die Information kann durch allgemeine Bekanntgabe an 
geeigneter, dem Leiharbeitnehmer zugänglicher Stelle im Betrieb 
und Unternehmen des Entleihers erfolgen. 
 
§ 13b Zugang des Leiharbeitnehmers zu 
Gemeinschaftseinrichtungen oder –diensten 
Der Entleiher hat dem Leiharbeitnehmer Zugang zu den 
Gemeinschaftseinrichtungen oder -diensten im Unternehmen 
unter den gleichen Bedingungen zu gewähren wie 
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vergleichbaren Arbeitnehmern in dem Betrieb, in dem der 
Leiharbeitnehmer seine Arbeitsleistung erbringt, es sei denn, 
eine unterschiedliche Behandlung ist aus sachlichen 
Gründen gerechtfertigt. Gemeinschaftseinrichtungen oder - 
dienste im Sinne des Satzes 1 sind insbesondere 
Kinderbetreuungseinrichtungen, Gemeinschaftsverpflegung 
und Beförderungsmittel. 

(…) (…) 
 
§ 16 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. 
entgegen § 1 einen Leiharbeitnehmer einem Dritten ohne 
Erlaubnis überlässt, 
 
1a. 
einen ihm von einem Verleiher ohne Erlaubnis 
überlassenen Leiharbeitnehmer tätig werden lässt, 
1b. 
entgegen § 1b Satz 1 gewerbsmäßig Arbeitnehmer 
überlässt oder tätig werden lässt, 
2. 
einen ihm überlassenen ausländischen Leiharbeitnehmer, 
der einen erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des 
Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder 
eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, 
oder eine Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches 

 
§ 16 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. 
entgegen § 1 einen Leiharbeitnehmer einem Dritten ohne 
Erlaubnis überlässt, 
 
1a. 
einen ihm von einem Verleiher ohne Erlaubnis 
überlassenen Leiharbeitnehmer tätig werden lässt, 
1b. 
entgegen § 1b Satz 1 Arbeitnehmer überlässt oder tätig 
werden lässt, 
2. 
einen ihm überlassenen ausländischen Leiharbeitnehmer, der 
einen erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 3 des 
Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder 
eine Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, 
oder eine Genehmigung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches 
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Sozialgesetzbuch nicht besitzt, tätig werden lässt, 
2a. 
eine Anzeige nach § 1a nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstattet, 
3. 
einer Auflage nach § 2 Abs. 2 nicht, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig nachkommt, 
4. 
eine Anzeige nach § 7 Abs. 1 nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 
5. 
eine Auskunft nach § 7 Abs. 2 Satz 1 nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 
6. 
seiner Aufbewahrungspflicht nach § 7 Abs. 2 Satz 4 nicht 
nachkommt, 
6a. 
entgegen § 7 Abs. 3 Satz 2 eine dort genannte Maßnahme 
nicht duldet, 
7. 
eine statistische Meldung nach § 8 Abs. 1 nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 
7a. 
(weggefallen) 
8. 
einer Pflicht nach § 11 Abs. 1 oder Abs. 2 nicht 
nachkommt, 
9. 

Sozialgesetzbuch nicht besitzt, tätig werden lässt, 
2a. 
eine Anzeige nach § 1a nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstattet, 
3. 
einer Auflage nach § 2 Abs. 2 nicht, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig nachkommt, 
4. 
eine Anzeige nach § 7 Abs. 1 nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 
5. 
eine Auskunft nach § 7 Abs. 2 Satz 1 nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 
6. 
seiner Aufbewahrungspflicht nach § 7 Abs. 2 Satz 4 nicht 
nachkommt, 
6a. 
entgegen § 7 Abs. 3 Satz 2 eine dort genannte Maßnahme 
nicht duldet, 
7. 
eine statistische Meldung nach § 8 Abs. 1 nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt, 
7a. 
entgegen § 10 Absatz 4 eine Arbeitsbedingung nicht gewährt, 
8. 
einer Pflicht nach § 11 Abs. 1 oder Abs. 2 nicht 
nachkommt, 
9. 
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(weggefallen) 
 
 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 bis 1b kann mit 
einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, die 
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis 
zu fünfhunderttausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 
1 Nr. 2a und 3 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert 
Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 4 bis 8 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind für die 
Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 bis 2a die Behörden 
der Zollverwaltung, für die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 
Nr. 3 bis 8 die Bundesagentur für Arbeit. 
(4) §§ 66 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.
(5) Die Geldbußen fließen in die Kasse der zuständigen 
Verwaltungsbehörde. Sie trägt abweichend von § 105 Abs. 2 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten die notwendigen Auslagen 
und ist auch ersatzpflichtig im Sinne des § 110 Abs. 4 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 
(…) 
 
 
 

entgegen § 13a Satz 1 den Leiharbeitnehmer nicht, 
nicht richtig oder nicht vollständig informiert oder 
10. 
entgegen § 13b Satz 1 Zugang nicht gewährt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 1 bis 1b und 
7a kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, 
die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße 
bis zu fünfhunderttausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach 
Absatz 1 Nummer 2a, 3, 9 und 10 mit einer Geldbuße bis zu 
zweitausendfünfhundert Euro, die Ordnungswidrigkeit nach 
Absatz 1 Nr. 4 bis 7 und 8 mit einer Geldbuße bis zu tausend 
Euro geahndet werden. 
(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind für die 
Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 bis 2a die Behörden 
der Zollverwaltung, für die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 
Nummer 3 bis 10 die Bundesagentur für Arbeit. 
(4) §§ 66 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 
(5) Die Geldbußen fließen in die Kasse der zuständigen 
Verwaltungsbehörde. Sie trägt abweichend von § 105 Abs. 2 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten die notwendigen Auslagen 
und ist auch ersatzpflichtig im Sinne des § 110 Abs. 4 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. 
(…) 
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§ 19 Übergangsvorschrift 
§ 1 Abs. 2, § 1b Satz 2, die §§ 3, 9, 10, 12, 13 und 16 in der vor 
dem 1. Januar 2003 geltenden Fassung sind auf 
Leiharbeitsverhältnisse, die vor dem 1. Januar 2004 
begründet worden sind, bis zum 31. Dezember 2003 
weiterhin anzuwenden. Dies gilt nicht für Leiharbeitsverhältnisse im 
Geltungsbereich eines nach dem 15. November 2002 in Kraft 
tretenden Tarifvertrages, der die wesentlichen Arbeitsbedingungen 
einschließlich des Arbeitsentgelts im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 3 
und des § 9 Nr. 2 regelt. 

§ 19 Übergangsvorschrift 
§ 3 Absatz 1 Nummer 3 und § 9 Nummer 2 in der bis 
zum…einsetzen: Datum der Verkündung dieses Gesetzes] 
geltenden 
Fassung sind auf Leiharbeitsverhältnisse, die vor dem 15. 
Dezember 2010 begründet worden sind, weiterhin 
anzuwenden. 
 
 

 


